
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Außergewöhnliche Belastungen, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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Außergewöhnliche Belastungen des 
(Ehe)Partners absetzen? Teil 1

Steuern im Bild, Teil 98

Davon gibt es für (Ehe)Partner Ausnahmen. 
Diese sind

•  bestimmte behinderungsbedingte Aufwendungen für den (Ehe)
Partner bei Anspruch auf Alleinverdienerabsetzbetrag,

•  bestimmte behinderungsbedingte Aufwendungen für den (Ehe)
Partner, wenn dieser höchstens € 6.000,00 Jahreseinkommen 
erreicht,

•  behinderungsbedingte Aufwendungen für ein Kind und

•  Krankheits-, Pfl egekosten usw. für den (Ehe)Partner, soweit dessen 
Einkommen bei Abzug dieser Aufwendungen unter das steuerliche 
Existenzminimum fallen würde. Das kann auch zur Folge haben, 
dass der Steuerpfl ichtige einen Teil der Krankheitskosten usw. 
selbst und den übrigen Teil sein (Ehe)Partner als außergewöhnli-
che Belastung geltend machen kann.

•  bestimmte behinderungsbedingte Aufwendungen für den (Ehe)

Außergewöhnliche Belastun-
gen, z. B. Krankheitskosten, 
müssen grundsätzlich vom 
Steuerpfl ichtigen selbst 
getragen werden. Nur er 
kann sie von seiner 
 Bemessungsgrundlage für 
die Einkommensteuer 
abziehen.


